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1.1

1.2

13

14

Produktidentifikator

Handelsname BRILLENPUTZTUCHER
Brillenreiniger, feuchte Tiicher
100 Sachets

Produktnummer 585302

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Relevante identifizierte Verwendungen Reinigungsmittel

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG Telefon: +49 (0) 2371 662 0
WestfalenstraRe 77 — 79 Telefax: +49 (0) 2371 662 221
58636 Iserlohn E-Mail: durable@durable.de
Deutschland Webseite: www.durable.de
E-Mail (sachkundige Person) sdb@csb-compliance.com

Bitte verwenden Sie diese E-Mail-Adresse nicht um ak- DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
tuelle Sicherheitsdatenblatter anzufordern. Wenden Sie Telefon: +49 (0) 2371 662 350

sich in diesen Fallen bitte direkt an : E-Mail: durable-clean@durable.de

Notrufnummer

Giftnotzentrale

Deutschland Giftnotruf Berlin +49 30 19240

Wie oben angegeben oder nachstgelegene Giftinformationszentrale.

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Dieses Gemisch erfullt nicht die Kriterien fir die Einstufung gemaR der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemiR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht erforderlich.
23 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

Endokrinschadliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%.

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).
3.2 Gemische

Gefahrliche Bestandteile gem. EU-Verordnung

Keine.
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Selbstschutz des Ersthelfers.
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen &rztlichen Rat einholen.

Nach Inhalation

Fir Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut

Mit viel Wasser und Seife waschen.

Nach Beriihrung mit den Augen

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund ausspulen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise fur den Arzt

Keine.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Kontakt mit den Augen:Bindehautrétung am Auge.
4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine.
ABSCHNITTS: Mafnstmen tur Broncbekimprns
5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Sprihwasser, alkoholbestandiger Schaum, Feuerloschpulver, Kohlendioxid (CO;), Loéschmanahmen auf die Um-
gebung abstimmen

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl
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5.2

53

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Abschnitt 10.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Stickoxide (NOx), Pyrolyseprodukte, toxisch

Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Nicht brennbar.

Behalter mit Sprithwasser kiihlen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

LoschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Loschwasser nicht in Kandle und Gewdsser gelangen lassen.

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

Brandbekdampfung mit tiblichen Vorsichtsmallnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung

Chemikalienschutzanzug, umluftunabhangiges Atemschutzgerat (autonomes Atemgerat, EN 133)

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Den betroffenen Bereich beliften.

Verwendung geeigneter Schutzausristungen (einschlieRlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts ge-
nannten persénlichen Schutzausriistung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Augen und personlicher
Kleidung.

Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.
Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kdnnen

Einrichten von Sperren.
Abdecken der Kanalisationen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann

Verschittete Mengen aufnehmen.

Absorbierende Stoffe (Sand, Kieselgur, Saurebindemittel, Universalbindemittel, Sdgemehl, usw.).
Geeignete Riickhaltetechniken

Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

Den betroffenen Bereich beliften.

Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.
Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
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Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

7.1

7.2

7.3

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Berlihrung mit den Augen vermeiden.

MaRnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.

MaBnahmen zum Schutz der Umwelt

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zu-
fahren.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Nach Gebrauch die Hande waschen.

Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristung able-
gen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
Durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Keine.

Unvertragliche Stoffe oder Gemische

Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.

Gegen aulere Einwirkungen schiitzen, wie

Hitze, Frost

Beachtung von sonstigen Informationen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Anforderungen an die Beliiftung

Sicherstellen einer ausreichenden Beluftung.

Spezielle Anforderungen an Lagerrdume oder -behilter

Behalter dicht geschlossen an einem gut gellfteten Ort aufbewahren.
Geeignete Verpackung

Nur im Originalbehalter aufbewahren.

Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfugbar.

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
Keine Information verfiigbar.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
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Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.

Individuelle SchutzmaBnahmen (persénliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (EN 166)

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignet ist ein nach EN 374 gepriifter Chemikalienschutzhandschuh.
Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchléssigkeit Gberprifen.
Korperschutz

Schutzkleidung gegen fliissige Chemikalien.
(EN 13832, EN 340, EN 13034, EN 14605).

Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen.

(EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149).
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand flissig
Farbe farblos bis blassgelb
Geruch schwach wahrnehmbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich ~100 °C

(CAS 7732-18-5)

Entziindbarkeit nicht brennbar
Untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt
Flammpunkt nicht bestimmt
Ziindtemperatur nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur nicht relevant
pH-Wert nicht bestimmt
Kinematische Viskositat nicht bestimmt
Dynamische Viskositat nicht bestimmt

Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit in jedem Verhaltnis mischbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) nicht bestimmt
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9.2

Dampfdruck 23 hPa bei 20 °C
(CAS 7732-18-5)

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte ~18/ 2 bei 20 °C
Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
Partikeleigenschaften nicht relevant
(flussig)
Sonstige Angaben
Angaben liber physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemaf GHS (physikalische Gefahren):

nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréf3en es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat

Dieses Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv.

Chemische Stabilitat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu er-
wartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.
Unvertragliche Materialien

Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschiitten
und Erwarmung entstehen, sind nicht bekannt.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

111

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufungsverfahren

Soweit nichts anderes angegeben ist, basiert die Einstufung auf:
Gemischbestandteile (Additivitatsformel).

Einstufung gem3iR GHS (1272/2008/EG, CLP)
Dieses Gemisch erfullt nicht die Kriterien fir die Einstufung gemaR der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.

Akute Toxizitat
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11.2

Die Kriterien fir die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfillt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwere Augenschidigung/Augenreizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Sensibilisierung der Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung der Atemwege

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Keimzellmutagenitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%.

121

12.2

123

Toxizitat
(Akute) aquatische Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Chronische) aquatische Toxizitdt
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische Abbaubarkeit

Es liegen keine Daten vor.
Persistenz

Es liegen keine Daten vor.
Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Daten vor.
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124

Mobilitdt im Boden

Es liegen keine Daten vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.
Endokrinschadliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%.
Andere schadliche Wirkungen

Es liegen keine Daten vor.

Anmerkungen
Wassergefdahrdungsklasse, WGK: 1.

Verfahren der Abfallbehandlung

Inhalt/Behilter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der
Entsorgung zufihren.

Fiir die Entsorgung iiber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Abfallbehandlung von Behiltern/Verpackungen

Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.

UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften
OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung -
Transportgefahrenklassen -
Verpackungsgruppe -
Umweltgefahren -
Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender -

Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf} IMO-
Instrumenten

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch
Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)
Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
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Kein Bestandteil ist gelistet.

Seveso Richtlinie

Nicht zugeordnet.

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten
(RoHS)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung 648/2004/EG liber Detergenzien

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

- Konservierungsmittel (PHENOXYETHANOL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE), BENZISOTHIAZOLINONE)

Verordnung uber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe
Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fithren (ODS)
Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung tber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien (PIC)
Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung iiber persistente organische Schadstoffe (POP)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1
- Einstufung nach Anhang 1 (AwSV)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
Nicht zugeordnet.

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 12
(nicht brennbare Flussigkeiten)

Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV
kein Bestandteil ist gelistet

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fiir dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.
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Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

11

Produktnummer: Produktnummer:
573602 585302

Abkiirzungen und Akronyme

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieu-
res (Europdisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstra-
Ren)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen iiber die inter-
nationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRe)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Glter, siehe
IATA/DGR
ED Endokriner Disruptor
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstu-
fung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Guter im
Luftverkehr)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit
Seeschiffen)
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fur die inter-
nationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Deutschland)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling
and Packaging) von Stoffen und Gemischen, Fassung 2023/707/EU.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2020/878/EU

Beférderung gefahrlicher Guter auf StraRe, Schiene oder BinnenwasserstraRen (ADR/RID/ADN).

Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Giter

im Luftverkehr).
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Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften.

Gesundheitsgefahren.

Umweltgefahren.

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Zustandig fiir das Sicherheitsdatenblatt

C.S.B. GmbH Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Dujardinstr. 5 Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
47829 Krefeld E-Mail: info@csb-compliance.com
Deutschland Webseite: www.csb-compliance.com

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand.
Dieses SDB wurde ausschliefRlich fiir dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieRlich fir dieses vorgese-
hen.

Deutschland: de 585302_MSDS_BRILLENPUTZTUECHER_DE_de_2_0.pdf / Seite: 11/ 11
25.09.2025



	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Handelsname
	Produktnummer

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	1.4 Notrufnummer
	
	


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken
	Hinweise für den Arzt

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
	Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung


	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Geeignete Rückhaltetechniken

	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	
	Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren
	Unverträgliche Stoffe oder Gemische

	
	Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

	Beachtung von sonstigen Informationen
	Anforderungen an die Belüftung
	Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter
	Geeignete Verpackung


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	


	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	
	Handschutz
	


	Körperschutz
	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Farbe
	Geruch
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
	Entzündbarkeit
	Untere und obere Explosionsgrenze
	Flammpunkt
	Zündtemperatur
	Zersetzungstemperatur
	pH-Wert
	Kinematische Viskosität
	Dynamische Viskosität
	Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	
	Dampfdruck

	Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte
	Relative Dampfdichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen


	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Sensibilisierung der Haut
	
Sensibilisierung der Atemwege
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	(Akute) aquatische Toxizität
	(Chronische) aquatische Toxizität

	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	Biologische Abbaubarkeit
	Persistenz

	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen
	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	Verordnung 648/2004/EG über Detergenzien
	Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe
	Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ODS)
	Verordnung über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (PIC)
	Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)

	Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	Abkürzungen und Akronyme
	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	
	Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt

	Haftungsausschluss


